
Antrag zur finanziellen Unterstützung beim Kauf eines 
Lastenrades oder eines Lasten- und Kindertransportanhängers 
 
 
 
Stadt Rottenburg am Neckar      Für Rückfragen wenden Sie sich an: 
Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz    Jörg Weber 
Marktplatz 18        Tel: 07472 165-289 
72108 Rottenburg am Neckar     joerg.weber@rottenburg.de  
 
 
Ich beantrage Unterstützung für den Kauf  

□ eines Lastenrades oder eines 

□ Lasten- Kindertransportanhängers. 
 
 
Antragssteller*in 

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Bankverbindung Kontoinhaber*in

Bank*

IBAN*

BIC*

 
 
Folgende Unterlagen sind dem Antrag beizulegen: 

□ Kopie des Angebots 

□ Kopie des Personalausweises oder eine Meldebestätigung zum Nachweis des Wohnsitzes  

□ Kopie der Kreis Bonus Card oder Kreis Bonus Card extra sofern vorhanden 

□ Erweiterte Meldebescheinigung oder Schul-/Kitaanmeldung zum Nachweis von mindestens 
einem Kind im Haushalt 

□ Datenblatt des Herstellers zum Lastenrad oder zum Lasten- Kindertransportanhänger 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass alle Vorgaben aus den Förderrichtlinien eingehalten 
wurden. 
 
 
 
________________________________   _____________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift des Antragssteller*in 

  

*freiwillige Angabe

mailto:joerg.weber@rottenburg.de


Information zur Datenerhebung 
 
Stadtverwaltung 
Stadtverwaltung Rottenburg am Neckar, Marktplatz 18, 72108 Rottenburg am Neckar 
 
Verantwortlicher nach Art. 4 Nr. 7 DSGVO 
Herr Oberbürgermeister Stephan Neher, Marktplatz 18, 72108 Rottenburg am Neckar 
 
Behördlicher Datenschutzbeauftragte 
Frau Vees, Marktplatz 18, 72108 Rottenburg am Neckar, datenschutz@rottenburg.de  
 
Zweck(e) der Datenverarbeitung, Rechtsgrundlage 
Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen des Förderprogramms „Lastenrad- und Fahrradanhängerförderung für 
Rottenburger Privatpersonen“ erhoben und gespeichert. 
 
Geplante Speicherungsdauer (Datum bzw. Kriterium für das Ende der Datenspeicherung) 
Die Daten werden in der Förderliste bis zur Erfüllung der in der Förderrichtlinie oder im Bescheid genannten 
Fristen zur zweckgemäßen Nutzung der Fördermaßnahme gespeichert. 
 
Empfänger oder Kategorie von Empfängern der Daten (Stellen, denen die Daten offengelegt werden) 
Zuständiges Finanzamt 
 
Betroffenenrechte 
Sie haben als betroffene Person das Recht von der Stadtverwaltung Rottenburg am Neckar Auskunft über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten (Art. 15 DSGVO), die Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO), die Löschung der Daten (Art. 
17 DSGVO) und die Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu verlangen, sofern die rechtlichen Voraussetzungen 
dafür vorliegen. Sie können verlangen, die bereitgestellten personenbezogenen Daten gem. Art. 20 DSGVO zu erhalten oder 
zu übermitteln. Sie können nach Art. 21 DSGVO Widerspruch einlegen. Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe können Sie sich 
beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, 
poststelle@lfdi.bwl.de beschweren. 
 
Verpflichtung, Daten bereitzustellen, Folgen der Verweigerung 
Sie sind nicht verpflichtet, die zum oben genannten Zweck erforderlichen personenbezogenen Daten bereitzustellen. 
Sind Sie damit nicht einverstanden, können Sie im städtischen Förderprogramm „Lastenrad- und Fahrradanhängerförderung 
für Rottenburger Privatpersonen“ nicht berücksichtigt werden. 
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